
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1972/12/19 4Ob98/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.12.1972

Norm

ABGB §871 D

Rechtssatz

Bei wesentlichem Irrtum kann die Irrtumsanfechtung nur zu einer Aufhebung der getro1enen Vereinbarung, nicht

aber dazu führen, daß sie durch eine andere, für den Kläger günstigere Vereinbarung ersetzt werde.
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